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 Es entscheidet der Grad der Selbstständigkeit bei der Durchführung von 
Aktivitäten und die Alltagsgestaltung. 

 Körperliche, geistige und psychische Einschränkungen werden 
gleichermaßen erfasst und einbezogen. 

 Die Pflegebedürftigkeit muss auf Dauer, voraussichtlich für mindestens 6 
Monate und mit einem Mindestschweregrad bestehen. 

 

Begriff der Pflegebedürftigkeit - NEU 



Neues Begutachtungsinstrument 

 Körper, Psyche, soziales 
Umfeld – das neue 
Begutachtungsinstrument 
erfasst den Menschen als 
Ganzes. 
 

 6 Module, verschieden 
gewichtet fügen sich zu 
einem Gesamtbild 
zusammen – dem 
Pflegegrad. 
 

 Einstufung erfolgt in 5 
Pflegegraden. 
 

Vorführender
Präsentationsnotizen
Der Hilfebedarf orientiert sich nicht mehr an den Pflegeminuten, sondern an den noch vorhandenen Fähigkeiten des Menschen. Maßstab ist der Grad der Selbstständigkeit. 

Der Mensch und seine Fähigkeiten steht im Mittelpunkt. Es geht um die Frage: Was kann der Mensch noch allein und wobei benötigt er Unterstützung? 
Der Fokus liegt auf den verbleibenden Ressourcen. Fördern, erhalten, verbessern, vermeiden.

1 Mobilität: Wie selbstständig ist jemand bei der Fortbewegung über kurze Strecken und beim Wechsel seiner Körperlage.
2 Kognitive und kommunikative Fähigkeiten: Erinnerungs-, Orientierungs- und Urteilsvermögen, sowie die Fähigkeit zur Kommunikation. 
3 Verhaltensweisen: z.B. selbstgefährdendes Verhalten, Panikattacken, Wahnvorstellungen.
4 Selbstversorgung: Bei der Körperpflege, Anziehen, Essen, Trinken.
5 Umgang mit krankheitsspez. Anforderungen: Wie geht er mit Belastungen um, wie z.B. Medis regelmäßig nehmen, wie kann er mit Hilfsmitteln oder Kompressionsstrümpfen umgehen.
6 Gestaltung des Alltags: Wie kommt er im Alltag noch allein zurecht? Zeit einteilen, Aktivitäten planen oder soziale Kontakte pflegen.

Die Module sind verschieden gewichtet und fließen entsprechend der Gewichtung in die Berechnung des Gesamtergebnisses ein.



Mobilität 

Kognitive und kommunikative Fähigkeiten 

Verhaltensweisen und psychische Problemlagen 

Positionswechsel im Bett, Halten einer stabilen Sitzposition, Umsetzen, 
Fortbewegen innerhalb des Wohnbereichs, Treppensteigen. 

Örtliche und zeitliche Orientierung, Verstehen von Sachverhalten,  
Informationen und Aufforderungen, Gesprächsführung, Erkennen von Risiken. 

Sozial inadäquates Verhalten, Wahnvorstellungen, Ängste, Antriebslosigkeit,  
Nächtliche Unruhe, Abwehr unterstützender/ pflegerischer Maßnahmen.  

Module im Detail 

 

 

 



Selbstversorgung 

Umgang krankheits- / therapiebedingen Anforderungen  

Gestaltung des Alltagslebens/ soziale Kontakte 

Körperpflege, An- und Auskleiden, mundgerechtes Zubereiten der Nahrung,  
Essen und Trinken, Toilettengänge. 

Behandlungspflege, u.a. Medikation, Injektion, Einreibungen, Verbandswechsel, 
Arztbesuche, Therapien, Einhaltung therapiebedingter Verhaltensvorschriften. 

Kontaktpflege, Gestaltung eines Tagesablaufes und Anpassen an  
Veränderungen, Direkter Kontakt mit Personen.  

Module im Detail 

 

 

 



5 Pflegegrade statt bisher 3 Pflegestufen 

Pflegegrad 1 

 Geringe Beeinträchtigung der Selbstständigkeit. 
 Gesamtpunktzahl ab 12,5 bis unter 27 Punkte. 

Pflegegrad 2 

 Erhebliche Beeinträchtigung der Selbstständigkeit. 
 Gesamtpunktzahl ab 27 bis unter 47,5 Punkte. 

Pflegegrad 5 

 Schwerste Beeinträchtigung der Selbstständigkeit mit besonderen 
Anforderungen an die pflegerische Versorgung. 
 Gesamtpunktzahl ab 90 bis 100 Punkte. 

Pflegegrad 3 

 Schwere Beeinträchtigung der Selbstständigkeit. 
 Gesamtpunktzahl ab 47,5 bis unter 70 Punkte. 

Pflegegrad 4 

 Schwerste Beeinträchtigung der Selbstständigkeit. 
 Gesamtpunktzahl ab 70 bis unter 90 Punkte. 



Ambulante Leistungen 

Stationäre Leistungen 

 Pflegeberatung. 
 Beratungsbesuch. 
 Zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel maximal 40 €. 
 Wohnumfeldverbessernde Maßnahmen maximal 4.000 €. 
 Entlastungsleistungen 125 €. 
 Wohngruppenzuschlag 214 €. 
 

 Zuschuss zur stationären Pflege 125 €. 
 Zusätzliche Betreuungs- und Aktivierungsleistungen. 
 

Pflegegrad 1 

 

 

 

 Der Pflegegrad 1 ist neu im System und kann ab 2017 beantragt werden. 
 Leistungsumfang ist genau festgelegt. 



Pflegegeld 

 Für selbstbeschaffte Pflegehilfe (z.B. Angehörige, Nachbarn). 

 Keine gewerbliche Pflege. 

Monatliches 
Pflegegeld 

Pflegegrad 1 0 € 

Pflegegrad 2 
 

316 € 

Pflegegrad 3 
 

545 € 

Pflegegrad 4 728 € 

Pflegegrad 5 
 

901 € 
 



Sachleistungen 

 Wird durch den Pflegedienst erbracht. 

 Abschluss eines Pflegevertrages mit dem Pflegedienst sinnvoll.  

Monatliche 
Pflegesachleistungen 

Pflegegrad 1 0 € 

Pflegegrad 2 689 € 

Pflegegrad 3 1.298 € 

Pflegegrad 4 1.612 € 

Pflegegrad 5 1.995 € 
 



 Für alle Pflegebedürftigen, Pflegegrad 1 - 5  

 Es stehen zur Betreuung, Beaufsichtigung und Entlastung monatlich 125 € zur 
Verfügung. 

 

 

 Diese Leistung dient der Entlastung der Pflegeperson und wird durch einen 
zugelassenen Anbieter erbracht. 

 In Sachsen gibt es seit 2013 auch: Nachbarschaftshilfe. 

Entlastungsbetrag 



Tagespflege 

 Dient der Entlastung der Pflegeperson. 
 Erbringung in einer teilstationären Einrichtung.  
 Ablauf für den Pflegebedürftigen: 

• Beförderung von der Wohnung zur Einrichtung. 
• Soziale Betreuung, Beaufsichtigung und Beschäftigung. 
• Erbringung von Pflegeleistungen. 
• Tagesstruktur. 
• Feste Mahlzeiten. 
• Beförderung von der Einrichtung zur Wohnung. 

 Kostenerstattung in Höhe der Pflegesachleistungen + zusätzlich 
100 % der ambulanten Leistungen. 
 

 Anspruch Pflegegrad 2 – 5. 
 
 

Teilstationäre Pflege 



Verhinderungspflege 

 Pflegeperson ist verhindert. 
 Maximal 6 Wochen je Kalenderjahr. 
 Leistungshöhe: maximal 1.612 € je Kalenderjahr. 

 
 Erhöhung auf bis zu 2.418 € bei noch nicht in Anspruch 

genommenen Mitteln der Kurzzeitpflege. 
 

 Pflege muss mindestens 6 Monate in der häuslichen Umgebung 
erbracht worden sein. 

 Kann im ambulanten und stationären Bereich erbracht werden. 
 Auch stundenweise Verhinderungspflege ist möglich. 

 
 Anspruch Pflegegrad 2 – 5. 

 
 

Verhinderungs- und Kurzzeitpflege 



Kurzzeitpflege 

 Die häusliche Pflege ist vorrübergehend nicht möglich. 
 Maximal 8 Wochen je Kalenderjahr. 
 Leistungshöhe: maximal 1.612 € je Kalenderjahr. 

 
 Erhöhung auf bis zu 3.224 € bei noch nicht in Anspruch 

genommenen Mitteln der Verhinderungspflege. 
 

 Muss in einer stationären Kurzzeitpflegeeinrichtung erbracht 
werden. 

 Eigenleistungen für Unterkunft und Verpflegung sind selbst zu 
erbringen. 
 

 Anspruch Pflegegrad 2 – 5. 
 

Verhinderungs- und Kurzzeitpflege 



Wohnumfeldverbessernde Maßnahmen 

 Grundsätzlich kann der Zuschuss einmalig bis zu 4.000 € bewilligt 
werden, wenn: 

• die häusliche Pflege überhaupt erst ermöglicht wird, 
• die häusliche Pflege erheblich erleichtert wird, 
• eine möglichst selbstständige Lebensführung des 

Pflegebedürftigen wiederhergestellt wird, also die Abhängigkeit 
von der Pflegekraft verringert wird.  
 

 Anspruch Pflegegrad 1 – 5. 
 
 
 

 

Leistungen zum Wohnumfeld 



 
 
 
 
Leistungen für Pflegepersonen 
 

Wissenswertes 



Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen 

Voraussetzung ist: 

 Pflegegrad 2 – 5. 

 Pflege über 10 Stunden an 2 Werktagen in der Woche. 
• Bis 31. Dezember 2016: 14 Stunden. 

  Addition aller Pflegezeiten bei mehreren Pflegebedürftigen. 

 Berufstätigkeit nicht mehr als 30 Stunden/ Woche. 

 

 



Arbeitslosenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen 

Voraussetzung ist: 

 Pflegegrad 2 – 5. 

 Pflege über 10 Stunden an 2 Werktagen in der Woche. 

  Addition aller Pflegezeiten bei mehreren Pflegebedürftigen. 

 Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses: für anschließenden Anspruch auf 
Arbeitslosengeld. 

 Bis 31. Dezember 2016: nur für Pflegezeit bis 6 Monate. 

 

 



Vernetzte Pflegeberatung in Sachsen 

 Kooperationsvereinbarung besteht zwischen dem Land Sachsen, 
den Pflegekassen und Kommunen seit 2009.  

 In den verschiedenen Regionen Sachsens haben sich 
Pflegenetzwerke gebildet. 

 Für die Stadt Dresden ist das PflegeNetz Dresden seit 2011 aktiv. 
 Hauptbestandteil in der Zusammenarbeit ist der Erfahrungs- und 

Informationsaustausch um den Betroffenen und Hilfesuchenden 
ein schnelle, umfassende Beratung und Unterstützung rund um die 
Pflege und Versorgung anzubieten. 

 Informationen und Ansprechpartner auf der Homepage der Stadt 
Dresden. 

  

Kooperation und Vernetzung 



Pflegeberatung – weitere Informationen 

 Pflegeberatung bei Ihrer Pflegekasse 

 Sozialberatung / Pflegegrundberatung bei Ihrem Ortsamt / Sozialamt 

 Datenbanken für Pflegeanbieter: 

• www.aok-pflegeheimnavigator.de oder www.aok-pflegedienstnavigator.de  

• www.aokplus-online.de  

• www.pflegenetz.sachsen.de/pflegedatenbank  

 Informationen zu weiterführenden Leistungen und Antragsformularen: 

• www.aokplus-online.de  

 PflegeNetz Dresden – Informationen rund um die Pflege, sowie eine SOS Checkliste, wenn 
der Pflegefall eingetreten ist und eine erste Übersicht der nächsten Schritte gebraucht wird 

• https://www.dresden.de/de/leben/gesellschaft/senioren/Pflege.php  

 Ansprechpartner für Darlehen im Rahmen von Pflegezeit (BA für Familie und zivilrechtliche 
Aufgaben) 

• https://www.bafza.de/aufgaben/alter-und-pflege/familienpflegezeit.html  

 

http://www.aok-pflegeheimnavigator.de/
http://www.aok-pflegedienstnavigator.de/
http://www.aokplus-online.de/
http://www.pflegenetz.sachsen.de/pflegedatenbank
http://www.aokplus-online.de/
https://www.dresden.de/de/leben/gesellschaft/senioren/Pflege.php
https://www.bafza.de/aufgaben/alter-und-pflege/familienpflegezeit.html


Danke. 
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